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Erfordernisse zur Berufsausübung 

§ 4. (1) Zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als approbierter Arzt, als Arzt für 
Allgemeinmedizin oder als Facharzt bedarf es, unbeschadet der §§ 34 bis 37, des Nachweises der 
Erfüllung der nachfolgend angeführten allgemeinen und besonderen Erfordernisse sowie der Eintragung 
in die Ärzteliste. 

(2) Allgemeine Erfordernisse im Sinne des Abs. 1 sind 

 1. die Eigenberechtigung 

 2. die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche Vertrauenswürdigkeit, 

 3. die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche gesundheitliche Eignung, 

 4. ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, sowie 

 5. ein rechtmäßiger Aufenthalt im gesamten Bundesgebiet, mit dem das Recht auf Ausübung einer 
selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit verbunden ist. 

(3) Besondere Erfordernisse im Sinne des Abs. 1 sind 

 1. hinsichtlich der Grundausbildung: 

 a) ein an einer Universität in der Republik Österreich erworbenes Doktorat der gesamten 
Heilkunde oder ein gleichwertiger, im Ausland erworbener und in Österreich als Doktorat der 
gesamten Heilkunde nostrifizierter akademischer Grad oder 

 b) zusätzlich zu lit. a ein Qualifikationsnachweis zur Ausübung des zahnärztlichen Berufes nach 
den Bestimmungen des Zahnärztegesetzes (ZÄG), BGBl. I Nr. 126/2005, im Fall einer 
angestrebten Berufsberechtigung als Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; 

 2. hinsichtlich der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt ein von der 
Österreichischen Ärztekammer gemäß § 15 Abs. 1 ausgestelltes Diplom über die besondere 
Ausbildung in der Allgemeinmedizin oder ein Facharztdiplom, wobei im Fall einer angestrebten 
Berufsberechtigung als Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie das Erfordernis gemäß 
Z 1 lit. b längstens zum Zeitpunkt des Antritts der Facharztprüfung erfüllt sein muss; 

 3. anstelle der entsprechenden Nachweise gemäß Z 1 und 2 eine entsprechende Berufsqualifikation 
gemäß § 5 oder § 5a. 

(3a) Näheres über den Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache gemäß Abs. 2 Z 4 
und über die Organisation und Durchführung der Deutschprüfung, einschließlich eines für die 
Durchführung der Prüfung zu entrichtenden Prüfungsentgeltes hat die Österreichische Ärztekammer 
durch Verordnung im übertragenen Wirkungsbereich zu regeln. Bei der Festsetzung des 
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Prüfungsentgeltes ist auf den mit der Organisation und Durchführung der Prüfung verbundenen Zeit- und 
Sachaufwand Bedacht zu nehmen. 

(4) Zur unselbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Turnusarzt in Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin oder zum Facharzt bedarf es des Nachweises der Erfüllung 

 1. der allgemeinen Erfordernisse gemäß Abs. 2 und 

 2. des besonderen Erfordernisses 

 a) eines an einer Universität in der Republik Österreich erworbenen Doktorats der gesamten 
Heilkunde oder eines gleichwertigen, im Ausland erworbenen und in Österreich als Doktorat 
der gesamten Heilkunde nostrifizierten akademischen Grads oder 

 b) einer Berufsqualifikation gemäß § 5 Z 1 oder gemäß § 5a sowie 

 3. der Eintragung in die Ärzteliste. 

(5) Ist die Vorlage von einzelnen Nachweisen hinsichtlich besonderer Erfordernisse durch Personen, 
denen der Status eines Asylberechtigten gemäß § 3 des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I 
Nr. 100/2005, oder eines subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 AsylG 2005 oder ein entsprechender 
Status nach vorherigen asylrechtlichen Bestimmungen zuerkannt worden ist (Begünstigte gemäß Art. 27 
Abs. 3 Richtlinie 2004/83/EG), nicht möglich, so ist von der Verpflichtung zur Vorlage abzusehen, wenn 
innerhalb einer angemessenen Frist vom Antragsteller glaubhaft gemacht wird, dass 

 1. die betreffenden Nachweise nicht beigebracht werden können und 

 2. die sonstigen vorgelegten Nachweise für eine Entscheidung ausreichen. 

(6) Ist die Vorlage aller Nachweise hinsichtlich besonderer Erfordernisse durch Personen, denen der 
Status eines Asylberechtigten gemäß § 3 AsylG 2005 oder eines subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 
AsylG 2005 oder ein entsprechender Status nach vorherigen asylrechtlichen Bestimmungen zuerkannt 
worden ist (Begünstigte gemäß Art. 27 Abs. 3 Richtlinie 2004/83/EG), nicht möglich, so ist von der 
Verpflichtung zur Vorlage abzusehen, wenn innerhalb einer angemessenen Frist vom Antragsteller 
glaubhaft gemacht wird, dass die betreffenden Nachweise nicht beigebracht werden können und diesen 
Personen Zugang zur Prüfung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zur Facharztprüfung zu gewähren. 


